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Schnee und Eis vor dem Haus

In den Wintermonäten steigt die
Unfallgefahr für Fussgänger beträchtlich
an. Vereiste Strassen und Wege, von
Dächern herunterfallende Schneemassen
und Eiszapfen führen Jahr für Jahr
immer wieder zu ernsthaften Verletzungen.
Deshalb gilt es, das Augenmerk im Winter

insbesondere auch darauf zu richten,
dass unsere Liegenschaften stets in
gefahrfreiem und verkehrssicherem
Zustand bleiben. Wird dieser Aufgabe zu-
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örtlichen Verhältnissen. Im allgemeinen
genügt es, auf den Wegen eine Passage
schnee- und eisfrei zu halten, damit zwei
Fussgänger bequem aneinander
vorbeikommen können. Bei grösseren
Wohnanlagen und stark begangenen Wegen
wie auch an besonders gefährlichen Stellen

- z.B. bei Garageneinfahrten und
Vorplätzen - ist gegebenenfalls eine
weitergehende Räumung erforderlich. Eine
immer und allgemein gültige Regelung
gibt es nicht. Besondere Rücksichtnahme

ist im Hinblick auf die Sicherheit von
betagten Bewohnern, von Behinderten
und Familien mit Kleinkindern zu
nehmen.

Grenze des Zumutbaren

Natürlich darf die Verantwortlichkeit
des Eigentümers nicht die Grenze des
Zumutbaren übersteigen. Das heisst, er
kann ohne weiteres davon ausgehen,
dass sich Erwachsene vorsichtig und
eigenverantwortlich verhalten und sich
den Witterungsverhältnissen anpassen.
Er ist auch nicht verpflichtet, rund um
die Uhr Schnee zu schaufeln und Sand
zu streuen, sondern lediglich in der Zeit
des üblichen Fussgängerverkehrs, also
von etwa 6 bis 22 Uhr. Falls der
Hauseigentümer die Räum- und Streupflicht
vertraglich auf Mieter oder Hausbetreuer

überträgt, sind diese für die
Verkehrssicherheit mitverantwortlich.

Für den Fall, dass sich trotz aller
Umsicht ein Unfall ereignen und
Schadenersatzforderungen nach sich ziehen sollte,

kann sich der Hausbesitzer mit einer
Gebäudehaftpflichtversicherung für
vermietete Liegenschaften absichern. Für
selbstbewohnte Häuser - Einfamilienhäuser

und Liegenschaften mit in der
Regel nicht mehr als drei Wohnungen -
steht die Privathaftpflichtversicherung
gerade. wwi

«Das haben wir aus Schnee gebaut.
Jetzt pass auf...»

wenig Beachtung geschenkt, können
durch den mangelhaften Unterhalt
Schadenersatzansprüche entstehen.

Um die Hausbewohner und Passanten
vor Unfällen zu bewahren, muss der
Eigentümer einer Liegenschaft für die
Schneeräumung vor dem Hauseingang,
auf den privaten Fusswegen und Zufahrten

sowie eventuell auf dem Dach
besorgt sein. Da und dort, beispielsweise in
Basel, wird eine Schneebeseitigung
durch behördlichen Erlass auch für
angrenzende öffentliche Wege verlangt.
Der Liegenschaftenbesitzer ist dafür
verantwortlich, dass herunterhängende
Eiszapfen entfernt werden (z.B. durch die
Feuerwehr) und dass vereiste Stellen mit
Sand oder notfalls mit Salz bestreut werden.

Letzeres sollte man jedoch aus
Gründen des Umweltschutzes möglichst
zurückhaltend verwenden.

Räumen und Streuen

Der Umfang der Räum- und
Streupflicht richtet sich nach den jeweiligen

GZB. Die Bank, die mehr gibt.

¦y
:9A
\J

A

<

n .1

Bauherren gesucht.
Wir haben Bauherren weit mehr
zu bieten als Geld für Land und
Bau. Wir wissen, dass Ihr Projekt
für Sie vielleicht das erste ist, sicher
aber das wichtigste. Auf Ihre
1000 Fragen rund um ein Haus
sind wir gespannt. Stellen Sie den
Fachmann von der GZB auf die
Probe.

GZB 66 BCC
Genossenschaftliche Zentralbank Aktiengesellschaft
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